
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1961/3/7 3Ob19/61,
3Ob118/69, 3Ob60/70, 3Ob93/88

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.03.1961

Norm

EO §44 B4

Rechtssatz

Da die Wohnung jedenfalls einen Vermögenswert darstellt, kann nicht gesagt werden, daß der Verlust der Wohnung an

sich kein Vermögensnachteil sein kann. Er ist sogar ein unersetzlicher Vermögensnachteil, wenn die Wohnung einmal

geräumt, vom betreibenden Gläubiger anderweitig vergeben und im Falle des Obsiegens des Verp9ichteten nicht mehr

verschafft werden könnte.

Entscheidungstexte

3 Ob 19/61

Entscheidungstext OGH 07.03.1961 3 Ob 19/61

MietSlg 9277

3 Ob 118/69

Entscheidungstext OGH 12.11.1969 3 Ob 118/69

MietSlg 21881

3 Ob 60/70

Entscheidungstext OGH 03.06.1970 3 Ob 60/70

Ähnlich; Beisatz: Abgrenzung zu Art 6 SchutzV. (T1) = MietSlg 22680

3 Ob 93/88

Entscheidungstext OGH 29.06.1988 3 Ob 93/88

Vgl auch; Beisatz: Geschäftslokal (T2)
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